
3383 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Bundesrates 

Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 15. Dezember 1987 betreffend ein Bundes

gesetz, mit dem das Tierärztegesetz geändert wird; 

Änderung gegenüber dem Gesetzentwurf in 445 der Beilagen 

Der Nationalrat hat anläßlich der Beschlußfassung im Gegenstand gegenüber 

dem Gesetzentwurf in 445 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des 

Nationalrates, XVII. GP, folgende Änderung beschlossen: 

Im Artikel I wird nach Z 2 folgende Z 2a eingefügt: 

"2a. § 39 Abs. 4 hat zu lauten: 

'Wählbar sind alle wahlberechtigten Kammermitglieder, sofern ihnen die Wählbar

keit nicht durch ein rechtskräftiges Erkenntnis der Disziplinarkommission entzogen 

wurde. Gewählte Organe, die während ihrer Funktionsperiode das Wahlrecht 

verlieren, weil sie auf die Befugnis zur Ausübung des tierärztlichen Berufes 

dauernd verzichtet haben (§ 7 Abs. 1 Z 1), bleiben für den Rest der Funktions

periode im Amt. Eine Wahl darf ohne triftige Gründe nicht abgelehnt werden. Das 

Nähere ist durch die Geschäftsordnung zu regeln.' 11 
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